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	Unterbezirk Ruhr-Mitte



AUSBILDUNGSVERTRAG
											

zwischen


der	bobeq gGmbH
	Fachseminar für Familienpflege
	Herzogstrasse 36a in 44807 Bochum

vertreten durch die Schulleitung, nachfolgend „Seminarträger“ genannt

und

Name:		Vorname:     


geboren:		in:   


wohnhaft:   

nachfolgend „Seminarteilnehmer*in“ genannt,

wird nachfolgender Vertrag über die Ausbildung zum/zur Familienpfleger*in geschlossen:

§1	Allgemeines
1. Die Ausbildung zum/zur Familienpfleger*in hat das Ziel, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die befähigen, selbstständig und eigenverantwortlich die Hausfrau oder den Hausmann im hauswirtschaftlichen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich vor-übergehend zu vertreten, zu unterstützen oder anzuleiten und hilfsbedürftige Menschen jeden Alters in ihrer Wohnung zu betreuen und zu pflegen und diese Aufgaben in familienähnlichen Situationen  sowohl vorübergehend als auch dauerhaft zu übernehmen. 

2. Die Ausbildung zum/zur Familienpfleger*in besteht aus einem zweijährigen Lehrgang und umfasst 1.800 Stunden theoretischen Unterricht sowie 1.200 Stunden fachpraktische Unterweisung.

Der Lehrgang 
beginnt am		__________________________		
und endet am 	__________________________ .			

Der Lehrgang endet mit einer Abschlussprüfung.
Familienpfleger*innen, die eine staatliche Anerkennung anstreben, haben nach bestandener Abschlussprüfung ein einjähriges Berufspraktikum im Arbeitsverhältnis in Einrichtungen der                                           
Familienpflege oder in anderen Bereichen, in denen Kenntnisse und Fertigkeiten des Berufsfeldes eingeübt werden können, abzuleisten.


3.  Lehrgangsgebühren: Die Lehrgangsgebühren werden durch das Land NRW oder durch die 
4. Bundesagentur für Arbeit/ das Jobcenter übernommen. Den Teilnehmenden entstehen keinerlei Kosten.


§2	Ausbildungsverhältnis

Der Seminarträger verpflichtet sich, im Rahmen des zweijährigen Lehrganges den/die 
Seminarteilnehmer*in, nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen, für die Ausbildung von Familienpflegekräften, niedergelegt in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO) für Familienpfleger*innen vom 02.04.2004, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 58. Jahrgang, Nr. 58, am 20.04.2004, auszubilden.

Da es sich bei der Ausbildung um eine fachschulische Maßnahme handelt, wird eine Ausbildungsvergütung nicht gezahlt. 

§3	Umfang der Ausbildung

Der Seminarträger übernimmt die Vollzeitausbildung in den ersten zwei Lehrgangsjahren. In Ausführung des Ausbildungsplanes der Fachseminare für Familienpflege in NRW gemäß APO-Familienpflege umfasst die Ausbildung die Bereiche

· Hauswirtschaft
· Pädagogik und Psychologie
· Säuglings,- Kranken- und Altenpflege
· Sozialkunde
· musisch-kultureller Bereich

Der theoretische Unterricht erfolgt entsprechend der APO-Familienpflege.

Der fachpraktische Unterricht ergänzt und vertieft den theoretischen Lernbereich entsprechend der APO-Familienpflege.

Während des theoretischen und fachpraktischen Unterrichts untersteht der/die Seminarteilnehmer*in den Weisungen des Seminarträgers.

§4	Probezeit

Die ersten vier Monate der Ausbildung gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Vertragsparteien jederzeit ohne Einhaltung einer Frist (§ 22 BerufsbildungsG) und ohne Angabe von Gründen gelöst werden.

§5	Vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis kann von jedem/ jeder Vertragspartner*in aus wichtigem Grund kostenlos gekündigt werden. 

Als wichtiger Grund für die Seminarteilnehmer*innen gelten: Arbeitsaufnahme, soziale und familiäre Schwierigkeiten sowie der Wegfall der Leistungen eines Kostenträgers. 

Bis zum Ausbildungsbeginn gilt für alle Vertragspartner*innen ein kostenloses Rücktrittsrecht.

Als wichtiger Grund zur Kündigung für den Seminarträger gilt danach auch 

· der Wegfall ausbildungsbezogener Zuwendungen des Landes NRW – Förderung der 
Ausbildung in Fachseminaren für Familienpflege,
· ein durch Reduzierung der Anzahl der geförderten Plätze (Platzminimierung) für den Ausbildungsträger betriebswirtschaftlich nicht mehr tragbares Risiko
· oder bei Arbeitsaufnahme. 

Die Kündigung muss mit einer Frist von höchstens vier Wochen, erstmals zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils zum Ende der nächsten drei Monate schriftlich erfolgen.
Das Recht der außerordentlichen Kündigung des Ausbildungsverhältnisses aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der/die 
Seminarteilnehmer*in in schwerwiegender Weise gegen die Seminarordnung verstößt.

Bis Ausbildungsbeginn besteht für alle Vertragspartner*innen ein kostenloses Rücktrittsrecht.

§6	Fehlzeiten

Hinsichtlich der Behandlung von Fehlzeiten gelten die Regelungen, die in der APO-Familienpflege niedergelegt sind.

§7	Urlaub

Die Auszubildende/ der Auszubildende erhält jährlich an 24 Werktagen Urlaub. Bei Jugendlichen, die zu Beginn des Kalenderjahres, in dem die Ausbildung beginnt, noch nicht 18 Jahre sind, beträgt der Urlaubsanspruch jährlich 25 Werktage. 
Der zu gewährende Urlaub ist im Zeitplan des Fachseminars verbindlich festgelegt. 

§8	Zertifikat

Der Träger stellt dem/der Teilnehmer*in bei Beendigung der Ausbildung ein Zertifikat aus. Es enthält Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse des Teilnehmers.


§9	Pflichten der Seminarteilnehmer*innen

Der/Die Seminarteilnehmer*in hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen.

Der/Die Seminarteilnehmer*in verpflichtet sich insbesondere:

1. die ihm/ihr im Rahmen der Berufsausbildung übertragenen Verpflichtungen und Aufgaben zu erbringen, sofern sie mit der Ausbildung vereinbar sind,

2. den Weisungen zu folgen, die im Rahmen der Ausbildung vom Ausbilder*innen oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden,

3. die für die praktischen Ausbildungsstätten geltende Ordnung zu beachten,

4. die Seminarordnung zu beachten, die zusammen mit dem jeweils gültigen Zeitplan des Fachseminars Bestandteil dieses Vertrages ist.

5. Die Weisungsberechtigung im fachpraktischen Unterricht erfolgt analog den in der APO-Familienpflege vorgesehenen Regelungen für Berufspraktikant*innen.

6. Der/Die Praxisanleiter*in wird von der Einrichtung benannt.


§ 10  Einverständniserklärung Datenschutz

Der/die Seminarteilnehmer*in erklärt das nach §4a des Bundesdatenschutzgesetzes erforderliche Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner/ihrer personenbezogenen Daten durch den Bildungsträger bobeq gGmbH.

Es handelt sich um die nachfolgend aufgelisteten personenbezogenen Unterlagen:

· Aufnahmebogen
· Ausbildungsvertrag
· Gesprächsbogen Probezeit
· Lebenslauf
· Passbild
· Kopie Personalausweis bzw. Pass
· Bei Bedarf „Kopie Aufenthaltstitel“
· Beglaubigte Abschrift „Schulabschluss“
· Infektionsschutzbelehrung
· Erweitertes pol. Führungszeugnis
· Ärztliches Attest gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Landes NRW
· Praktikumsbeurteilungen
· Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
· Gesprächsprotokolle
· Abmahnungen

Die Erhebung der o.g. personenbezogenen Daten ermöglicht es der bobeq gGmbH, eine geeignete Beratung, Qualifizierung oder strukturierte Tätigkeit anzubieten. Erhoben, verarbeitet und genutzt werden nur Daten, die zum Erreichen des jeweiligen Ziels der Angebote der bobeq gGmbH erforderlich sind. Die bobeq gGmbH garantiert, dass persönliche Daten vertraulich behandelt und rechtliche Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.

Diese Einverständniserklärung beruht auf der freien Entscheidung des/der Seminarteilnehmers/Seminarteilnehmerin. Dem/der Seminarteilnehmer*in ist bekannt, dass das erteilte Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

§11	Schriftform

Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.

§12	Gültigkeit des Vertrages

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt.

§13	Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Bochum.

Bochum, den 						 

_____________________________			______________________________
für den Seminarträger					Seminarteilnehmer*in
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